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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz nimmt mit Be-
zug auf das Schreiben vom 25. Oktober 2011, GZ BKA-920.196/0003-III/1/2011, zum 
Entwurf einer Dienstrechts-Novelle 2011 wie folgt Stellung: 

Zum Titel des Entwurfs: 

Es wird angeregt, dass die im Entwurf enthaltenen Artikel 20 und 21 auch im Titel 
des Entwurfs Eingang finden. 

Zu Art. 1 Z 5 (§ 14 Abs. 4 BDG 1979): 

Hinsichtlich der vorgeschlagenen Vorgehensweise, für Beamten und Beamtinnen, 
deren dauernde Dienstunfähigkeit mit Bescheid festgestellt worden ist, im gesamten 
Bundesdienst Arbeitsplätze zu eruieren, auf denen gesundheitlich beeinträchtigte 

 

GZ: BMASK-12201/0015-I/A/4/2011 
 

Wien, 08.11.2011 

Betreff: Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 
1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staatsanwaltschafts-
dienstgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechts-gesetz, die 
Reisegebührenvorschrift 1955, das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, das Pensions-
gesetz 1965, das Bundestheaterpensionsgesetz, das Bundesbahn-Pensionsgesetz, 
das Auslandzulagen- und -hilfeleistungsgesetz, das Einsatzzulagengesetz, das Bun-
des-Personalvertretungsgesetz, das Asylgerichtshofgesetz, das Mutterschutzgesetz 
1979 und das Väter-Karenzgesetz geändert werden sowie das Karenzurlaubsgeldge-
setz aufgehoben wird (Dienstrechts-Novelle 2011) 
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Bedienstete mit deren Zustimmung allenfalls noch verwendet werden können, wird 
davon ausgegangen, dass die Suche nach in Frage kommenden Arbeitsplätzen vom 
Bundeskanzleramt (Job Börse) unterstützt wird. 

Zu Art. 1 Z 7 und 18 (§§ 20 Abs. 3a und 61 Abs. 3 BDG 1979): 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hält die geplan-
ten Regelungen des § 20 Abs. 3a sowie des § 61 Abs. 3 BDG für teilweise über-
schießend. Diese würden insbesondere auch Arbeitsinspektionsorgane, die sich 
neuen Aufgaben zuwenden wollen oder müssen, in eine wesentlich ungünstigere 
Position versetzen als andere öffentlich Bedienstete bzw. sie geradezu in eine finan-
zielle Notlage bringen. Zwar wird in Einzelfällen auf Grund des geringen Gehalts die 
in § 20 Abs. 3b Z 2 bzw. in § 61 Abs. 4 BDG genannte Einkommensgrenze gar nicht 
erreicht und somit die Bestimmungen nicht anwendbar werden, doch ist auch Be-
diensteten, deren Einkommen knapp über dieser Mindestgrenze liegt, die sog. „Ab-
kühlungsphase“ ohne jegliches Einkommen nicht zumutbar. Weiters stellt sich die 
Frage, welche Sachverhalte unter „maßgeblichem Einfluss“ auf die „Rechtsposition“ 
eines Rechtsträgers verstanden werden können; möglicherweise kann sich ja schon 
durch die von den Arbeitsinspektionsorganen in großer Anzahl durchgeführten Bera-
tungen eine geänderte Rechtsposition ergeben, da Arbeitgeber/innen besser infor-
miert sind. 

Auch könnte man die Ansicht vertreten, dass schon die Erlassung eines Bescheids 
für eine bestimmte Angelegenheit (z.B. Überstundengenehmigung, Genehmigung 
von Sonntagsarbeit) für die Arbeitgeber/innen zu einer geänderten Rechtsposition in 
diesem Bereich führt. 

Nach Ansicht des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
sollten daher die geplanten Bestimmungen überarbeitet und präzisiert werden. Es 
bleibt derzeit unklar, welche Qualitäten Amtshandlungen von Prüfungsorganen ha-
ben müssen, um in den Anwendungsbereich der neuen Norm zu fallen.  

Zu Art. 1 Z 16 (§ 53a BDG 1979): 

In den Erläuterungen wird ausgeführt, dass nicht nur Bedienstete, die den begründe-
ten Verdacht einer korruptiven Handlung melden, vom Schutz der vorgeschlagenen 
Bestimmung umfasst sein sollen, sondern auch Bedienstete, die diese Meldung in 
qualifizierter Art und Weise unterstützen. Es wird daher angeregt, eine entsprechen-
de Klarstellung auch in die Gesetzesbestimmung aufzunehmen. 

Zu Art. 3 Z 30 bis 41 (§§ 36a bis 36f VBG): 

Die vorgesehene Erhöhung des Ausbildungsbeitrags für das Verwaltungspraktikum 
wird begrüßt. 
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Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des Natio-
nalrates übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

Ing. Mag. Andreas Thaller 
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